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Stand: 13.8.2020

Auf einen Blick

Informationen zum Beginn des Schuljahres 2020/21

A) Grundsätzliches
1. Personen mit ausgeprägten Krankheitszeichen (z.B. Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen, trocke-

ner Husten, Kopf- und Gliederschmerzen, Durchfall, Verlust von Geschmacks-/Geruchssinn, 
Atemprobleme) dürfen die Schule nicht betreten.

2. Bei Auftreten von ausgeprägten Krankheitssymptomen während der Unterrichtszeit: Die SuS
werden vom Unterricht entlassen: Sie rufen Zuhause an und lassen sich abholen. 

3. Auch SuS mit Grunderkrankungen unterliegen der Schulpflicht und haben nach Auskunft der 
Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin kein höheres Risiko für eine schwere CO-
VID-19-Erkrankung zu fürchten. Wird dennoch eine Befreiung vom Unterricht für medizinisch 
notwendig gehalten, ist dies durch ein ärztliches Attest der Schule nachzuweisen. In diesem Fall 
erhalten diese SuS Fernunterricht. 

4. Schulfremden Personen (hierzu zählen in diesem Fall auch Eltern) ist der Zutritt zur Schule 
grundsätzlich nur nach vorheriger Terminanmeldung gestattet. Sie müssen sich bei Ankunft im 
Sekretariat registrieren und stets eine MNS-Maske tragen!

B) Persönliche Hygiene
5. Auf Körperkontakt wie Umarmungen oder Händeschütteln wird verzichtet. 

6. Alle achten auf regelmäßige Händehygiene.

7. Außerhalb der Unterrichtsräume besteht allgemeine Maskenpflicht! 
Nur wer im Unterrichtsraum an seinem festen Platz sitzt, kann die Maske abnehmen. 
Auf dem Pausengelände kann der Mund-Nasenschutz zur Nahrungsaufnahme abgenommen 
werden, wer man mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen einhält.

C) Raumhygiene
8. Alle Räume werden so oft und so intensiv wie möglich, mindestens jedoch alle 20 Minuten ge-

lüftet!

9. Das Schulbistro öffnet wieder ab Mittwoch, 19. August 2020. Der Zugang wird reglementiert, 
Abstände sind einzuhalten. Ein Verzehr der ausgegebenen Speisen im Bistroraum ist nicht ge-
stattet.

10. Das Schulbistro ist als Aufenthaltsraum der Oberstufe vorbehalten. 

a. Die MSS-Schüler müssen sich dazu an den ausgewiesenen Sitzplätzen aufhalten. 

b. Die Anordnung der Sitzplätze darf nicht verändert werden. 
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D) Abstandsregel
11. Das strikte Abstandsgebot entfällt in den Unterrichtsräumen.

12. Die SuS der Jgst. 5-10 erhalten eine feste Sitzordnung. Diese wird von den Klassenleitungen am 
ersten Schultag festgelegt und darf auch in den Fachräumen nicht verändert werden (feste Plät-
ze innerhalb der Sitzreihen; diese wiederum können rotieren).

13. Im klassenübergreifenden Unterricht (2./3. FrSpr, Religion) sollen die SuS klassenweise nebenei-
nandersitzen. 

14. Die SuS der Oberstufe sitzen, wo immer es die Kursgröße erlaubt, auf Abstand.

15. Hinweise für den Sportunterricht folgen noch laut Bildungsministerium.

16. In den Umkleideräumen ist stets die Mund-Nasenschutzmaske anzulegen. Alle 6 Umkleideräume 
sind zu nutzen. Pro Umkleideraum sind max. 15 SuS erlaubt.

17. Die SuS sollen in Freistunden eher das Außengelände als die Eingangshalle nutzen.

E) Pausenregelung; Unterrichtsbeginn und -ende
18. Die Klassenstufen 5 und 6 erhalten eigene Pausenzeiten nach der 2. und 4. Stunde (integrierte 

Pausen).

19. Die Jgst. 7-13 begeben sich während der großen Pause in jeweils eigene Pausenareale.

Bereich Jahrgangsstufe

Pausendach 7 (gerade Kalenderwoche) / 8 (ungerade KW)

Oberer Schulhof (vor dem Bistro) 8 (gerade Kalenderwoche) / 7 (ungerade KW)

Unterer Schulhof (Richtung Südallee) 9

Pausenhalle / Außenbereich Klangraum 10

Schulgarten / Foyer 11

Grünstreifen Südallee (vor Schranke / Parkdeck) 12

Grünstreifen Südallee (Höhe Schulhof) 13

20. Wegeführung: Im Schulgebäude gilt weiterhin das vor den Ferien eingeführte Einbahnstraßen-
system.

21. Auf schriftlichen Antrag (der Eltern) an die Stufenleitungen können einzelne SuS die Ankunft in 
der Schule auf spätestens 8.10 Uhr nach hinten schieben, wenn durch die Fahrt mit einem spä-
teren Bus/Zug lange Wartezeiten auf dem Schulgelände vor Schulbeginn vermieden werden.

22. Für die Jgst. 5-10 wird das gestaffelte Unterrichtsende nach der 6. Stunde fortgeführt.

F) Ergänzender Einsatz digitaler Plattformen

23. Schulbox und Schul.cloud stehen weiterhin für den Materialaustausch mit den SuS zur Verfü-
gung (insbesondere in der MSS).

24. Die Nutzung von Videokonferenzen wird zu Beginn des Schuljahres getestet.
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G) Einzelfragen
25. Chor- und Bläserklassen-Unterricht findet wie folgt statt: 

a. Die Klasse 5a erhält zwei Praxis- und eine Theoriestunde pro Woche. Eine der Praxis-
stunden ist eine Differenzierungsstunde, die andere findet im Klangraum mit der Hälfte 
der Klasse (im wöchentlichen Wechsel) gemäß den für das Klassenmusizieren geltenden 
Hygienevorgaben statt.

b. Die Klassen 5b und 5c erhalten zwei Praxis- und eine Theoriestunde pro Woche. Die Pra-
xisstunden finden jeweils mit der Hälfte der Klasse (wöchentlicher Wechsel) im Klang-
raum gemäß den für das Klassenmusizieren geltenden Hygienevorgaben statt.

c. Die Klasse 6a erhält zwei Praxisstunden pro Woche. Eine davon ist eine Differenzierungs-
stunde, die andere findet im Klangraum mit der Hälfte der Klasse (im wöchentlichen 
Wechsel) gemäß den für das Klassenmusizieren geltenden Hygienevorgaben statt.

d. Die Klassen 6b und 6c erhalten zwei Praxisstunden pro Woche. Die Praxisstunden finden 
jeweils mit der Hälfte der Klasse (wöchentlicher Wechsel) im Klangraum gemäß den für 
das Klassenmusizieren geltenden Hygienevorgaben statt.

26. Die Stufengottesdienste in den Klassen 5 und 6 werden mit den Klassenleiterstunden verknüpft: 

a. Die Gottesdienststunden und die Klassenleiterstunden liegen am Freitagvormittag.

b. Jede dritte KL-Stunde findet in der Kapelle als Gottesdienststunde statt.

27. Die Stufengottesdienste der Jgst. 7-13 finden in der Herz Jesu-Kirche statt. Sie ersetzen die Got-
tesdienste für die gesamte Schulgemeinschaft.

28. Es finden bis mindestens zu den Herbstferien keine Klassenfahrten und mehrtägigen Exkursio-
nen statt.

Sollte der Regelbetrieb der Verlauf der kommenden Wochen und Monate wieder eingeschränkt werden, 
müssen das generelle Abstandsgebot, weitere Infektionsschutzmaßnahmen sowie der Wechsel von Prä-
senz- und Fernunterricht wieder eingeführt werden. In diesem Fall werden wir auch wieder eine Notbe-
treuung einrichten.

Die genauen Pläne zur Unterrichtsorganisation sowie zu den Hygienemaßnahmen passen wir laufend an 
die veränderte Situation und die aktuellen Vorgaben des Bildungsministeriums an. 


